
Die Diskussion zum
Thema Korruption in
den letzten Monaten

hat den Eindruck erweckt,
dass es dabei nur um Kaf-
fee-Einladungen und Ähnli-
ches geht, dass somit das
gefährlichste Tatbegehungs-
mittel der Korruption die
Kaffeebohne ist“, sagte der
Leiter der Korruptions-
staatsanwaltschaft (KStA),
Mag. Walter Geyer, beim
„Juristischen Workshop“
am 3. November 2009 im
Innenministerium. 

Korruption sei ein gesell-
schaftliches Phänomen, das
rechtlich schwer fassbar sei.
Der Schaden durch Korrup-
tion betrage nach Schätzun-
gen des Linzer Professors
Friedrich Schneider für
Österreich jährlich 22 bis 24
Milliarden Euro. „Durch
Kaffeetrinken kann man
diesen Schaden nicht verur-
sachen“, sagte Geyer. Auch
wenn Korruption in Öster-
reich im Vergleich zu ande-
ren Ländern kein gravieren-
des Problem darstelle, führe
eine Studie des Europarats
aus, dass sich Österreich in
einem „frühen Stadium des
Kampfes gegen die Korrup-
tion“ befinde.

Im Kampf gegen die Kor-
ruption sehen internationale
Abkommen nicht nur Ver-
pflichtungen der Vertrags-
staaten vor, bestimmte Ver-
haltensweisen unter Strafe
zu stellen, sondern auch
spezialisierte und unabhän-
gige Institutionen zur
Korruptionsbekämpfung zu
schaffen. Diesen Verpflich-
tungen ist Österreich mit der
Schaffung der Korruptions-
staatsanwaltschaft (KStA)
nachgekommen, die ihre
Tätigkeit mit 1. Jänner 2009
aufgenommen hat. Diese

Anklagebehörde mit Sitz in
Wien ist bundesweit für alle
in einem Deliktskatalog auf-
gezählten Straftaten vom
Ermittlungsverfahren über
die Anklage und das Haupt-
verfahren bis hin zum
Rechtsmittelverfahren vor
dem Oberlandesgericht zu-
ständig. Daraus ergibt sich
eine bundesweite Zustän-
digkeit des Landesgerichts
für Strafsachen Wien im Er-
mittlungsverfahren sowie
eine solche des Oberlandes-
gerichts Wien für Rechts-
mittel im Ermittlungsver-
fahren. 

Die Dienst- und Fachauf-
sicht über die KStA obliegt
der Oberstaatsanwaltschaft
Wien. Als Besonderheit
strich Geyer hervor, dass die
KStA in Fällen von öffentli-
chem Interesse oder unge-
klärten Rechtsfragen einer
nur beschränkten Berichts-
pflicht gegenüber der Ober-
staatsanwaltschaft Wien un-
terliege, nämlich lediglich
bei der Entscheidung über
Anklage oder Einstellung,
nicht jedoch über den Anfall
oder über einzelne Ermitt-
lungsschritte. Demgegenü-
ber muss die Kriminalpoli-

zei bereits vom Anfall von
Korruptionsfällen der KStA
berichten. Zudem kann die
KStA das Verfahren an die
örtlich zuständige Staatsan-
waltschaft übertragen, wenn
kein besonderes öffentliches
Interesse an dem Fall be-
steht – für Geyer eine „Not-
wehrmaßnahme“ der KStA,
um nicht in Anzeigen „un-
terzugehen“. Nicht verwirk-
licht wurden die ursprüng-
lich angedachte Weisungs-
freiheit der KStA, deren di-
rekte Unterstellung unter
das BMJ sowie eine Kron-
zeugenregelung.

Amtsmissbrauch. Zur
Zeit besteht die KStA aus
dem Leiter und sechs weite-
ren Staatsanwälten. Allein
im Oktober 2009 bearbeite-
ten diese 170 Anzeigen. Bis
Anfang November fielen im
Jahr 2009 1.102 Fälle an.
Die weit überwiegende Zahl
dieser Anzeigen erfolgte
wegen Amtsmissbrauchs.
Die Fälle reichen von sub-
stratlosen Anzeigen bis hin
zu umfangreichen Verfah-
ren. Dabei zeigten manche
Fälle System- und Organisa-
tionsmängel auf, die nicht

nur die Strafjustiz beseitigen
könne, sagte der Leitende
Staatsanwalt. Er verwies auf
offene Fragen im Gesund-
heitsbereich, auf Interes-
senskonflikte durch Neben-
beschäftigungen oder die
Nähe zu politischen Parteien
sowie auf den Mangel an
klaren Organisationsvor-
schriften, ausreichender
Dienstaufsicht und Kontrol-
le. Als geeignete Strategien
zur Korruptionsbekämpfung
und -prävention nannte
Geyer klare Verhaltensre-
geln, wie sie etwa in Com-
pliance-Abteilungen großer
Unternehmen ausgearbeitet
werden. Diese könnten Vor-
bild für den öffentlichen Be-
reich sein. Die Erstellung
von solchen Verhaltens-
richtlinien sollte aber koor-
diniert erfolgen – so er-
scheine etwa die unabhängi-
ge Ausarbeitung von Ver-
haltenskodizes mehrerer
Bundesländer als wenig
sinnvoll.

Das materielle Korrupti-
onsstrafrecht unterlag in
letzter Zeit einer starken
Veränderung. Die mit dem
Strafrechtsänderungsgesetz
2008 neu gestalteten
Straftatbestände zur Korrup-
tion standen nicht lange in
Geltung. Durch das Korrup-
tionsstrafrechtsänderungs-
gesetz traten mit 1. Septem-
ber 2009 deutlich entschärf-
te Korruptionstatbestände in
Kraft. Die Entschärfung er-
folgte zunächst durch eine
Einengung des Amtsträger-
begriffs: So wurden etwa
weite Bereiche öffentlicher
Versorgungsbetriebe aus
dem Bereich der öffentli-
chen Korruption ausgenom-
men, da nunmehr vorausge-
setzt wird, dass solche Un-
ternehmen „weit überwie-
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Juristischer Workshop: Sektionschef Mathias Vogl, Walter
Geyer, Leiter der Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Die Korruptionsstaatsanwaltschaft
Im Rahmen eines „Juristischen Workshops“ stellte Leitender Staatsanwalt Mag. Walter Geyer die

Tätigkeit und Organisation der mit 1. Jänner 2009 geschaffenen Korruptionsstaatsanwaltschaft vor.



gend“ Leistungen für die
Gebietskörperschaften oder
Sozialversicherungen er-
bringen. Abgeordnete inlän-
discher verfassungsmäßiger
Vertretungskörper sind nur
dann Amtsträger, wenn sie
in Ausübung ihres Stimm-
rechts bei Wahlen oder Ab-
stimmungen oder in Wahr-
nehmung ihrer geschäfts-
ordnungsmäßigen Pflichten
tätig werden. 

Weiters nimmt das Ge-
setz zum Teil Bezug auf das
Dienstrecht der jeweiligen
Berufsgruppe, um die
Zulässigkeit von Geschen-
ken zu beurteilen. Geyer
führte aus, dass die beste-
henden dienstrechtlichen
Vorschriften dabei einer-
seits oft zu vage seien, an-
dererseits für viele Berufs-
gruppen ein solches Dienst-
recht gar nicht bestehe. 

Das „Anfüttern“, also die
Gewährung von Vorteilen
unabhängig von einem kon-
kreten Amtsgeschäft zur
Schaffung einer positiven
Stimmung für den Vorteils-
geber, wurde insoweit ver-
ändert, als nunmehr nachge-
wiesen werden müsse, dass
der Vorteil mit dem Vorsatz
auf die Anbahnung eines
künftigen Amtsgeschäfts
gewährt worden ist. 

Whistleblowers. Zur Auf-
deckung von Korruptions-
fällen unterstrich der Leiter
der KStA die Notwendigkeit

eines Schutzes von „Whist-
leblowers“. Dadurch könn-
ten anonyme Informanten
zur Aufklärung korrupter
Vorgänge beitragen, ohne in
Akten Erwähnung zu finden,
stünden aber gleichzeitig für
Rückfragen durch die StA
zur Verfügung. Gerade die
Möglichkeit, beim Anzeiger
nachzufragen, sei notwen-
dig, um substanzlose Anzei-
gen auszusieben, betonte
Geyer. Bei anonymen An-
zeigen fehle diese Möglich-
keit. Vergleichbar wäre ein
solcher „Whistleblower“-
Schutz mit der geschützten
Stellung der Informanten
von Journalisten. Zudem
wäre für Geyer – wie in der
deutschen Rechtslage – eine
Regelung wünschenswert,
die Kronzeugen gänzlich
straffrei stellt („große Kron-
zeugenregelung“). 

In der anschließenden
Diskussion wurde die Be-
deutung des neuen Bundes-
amts zur Korruptions-
prävention und Korruptions-
bekämpfung (BAK) unterstri-
chen, das seine Tätigkeit am
1. Jänner 2010 aufgenom-
men hat. „Transparenz ist
genau das Gegenteil von
Korruption“, sagte Geyer.
Der allgemeine Trend zur
Transparenz gehe insofern
in die richtige Richtung. Da-
bei solle Österreich „nicht
auf der Bremse stehen, son-
dern Gas geben“.

Farsam Salimi
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Korruption: Geschätzte 22 bis 24 Milliarden Euro Schaden
jährlich in Österreich.
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